
MOTION
 

 

Urheber Mathieu Clerc, Les Vert.e.s und Damien Revaz, PLR/FDP

Gegenstand Einzelrichter bei minimalem Streitwert

Datum 08/09/2023

Nummer 2023.09.325

 

Die Verbesserung der Effizienz der Justiz ist – wie in zahlreichen anderen Bereichen auch – ein 

kontinuierlicher Prozess. 

Das Streben nach Verbesserung ist Ausdruck der Vitalität unserer Justiz und somit unserer Demokratie. 

 

In den vergangenen Jahren wurde in mehreren Zeitungsartikeln, aber auch in Berichten auf den Pendenzenberg 

der Walliser Justiz hingewiesen. Die Gründe für diesen Pendenzenberg sind vielfältig und hängen insbesondere 

mit der Zunahme der Fälle oder auch mit den im interkantonalen Vergleich bescheidenen Personalressourcen 

zusammen. 

 

Im Rahmen einer vom Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport in Auftrag gegebenen umfassenden 

Studie wurde eine Reihe von Empfehlungen abgegeben: 

- Verstärkter Einsatz von Ersatzrichterinnen und -richtern 

- Reduktion der Anzahl Bezirksgerichte 

- Optimierung des Systems der Wanderrichter/-innen 

- Erhöhung der Spezialisierung innerhalb der erstinstanzlichen Gerichte 

- Verstärkung des Austausches innerhalb der Justizbehörden 

- Anpassung der Personaldotation am Jugendgericht 

- Optimierung der Governance der Staatsanwaltschaft 

- Klärung der Struktur der Staatsanwaltschaft 

- Überdenken der personellen Zusammensetzung der Staatsanwaltschaft im Hinblick auf einen Einbezug von 

Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreibern 

 

Die Verbesserungsansätze sind also vielfältig und können auch die Vereinfachung der Bearbeitung der Fälle 

betreffen. In diesem Zusammenhang haben verschiedene Kantone das System des Einzelrichters für Fälle 

eingeführt, bei denen der Streitwert unter einer bestimmten Schwelle liegt, zum Beispiel: 

- 20'000 Franken im Kanton Bern 

- 30'000 Franken im Kanton Waadt 

- 8'000 Franken im Kanton Jura 

 

Dieses System des Einzelrichters wurde sowohl im Ecoplan-Bericht als auch im Jahresbericht der Gerichte für 

das Jahr 2022 vorgeschlagen. 

 

Mit dieser Motion fordern wir deshalb, dass bei der sozialversicherungsrechtlichen Abteilung das System des 

Einzelrichters für Fälle eingeführt wird, bei denen der Streitwert unter einer bestimmten Schwelle liegt. 
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https://www.vs.ch/documents/529400/14365018/Bericht+Ecoplan.pdf/fa184648-fc85-ac 

73-8c30-067d608254ea?t=1639647233018&v=1.1  

 

https://www.vs.ch/documents/515840/5401232/2022.pdf/2a30388f-0278-ef2d-dc6a-1024 

3c70ca02

 

 

Schlussfolgerung

Wir fordern, dass die nötigen Gesetzesänderungen vorgenommen werden, damit bei der 

sozialversicherungsrechtlichen Abteilung eine Einzelrichterin oder ein Einzelrichter über Fälle entscheidet, bei 

denen der Streitwert unter einer bestimmten Schwelle liegt. Liegt der Streitwert über dieser Schwelle, so setzt 

sich der Spruchkörper der besagten Abteilung aus drei Richterinnen und Richtern zusammen.

https://www.vs.ch/documents/529400/14365018/Bericht+Ecoplan.pdf/fa184648-fc85-ac73-8c30-067d608254ea?t=1639647233018&v=1.1 
https://www.vs.ch/documents/515840/5401232/2022.pdf/2a30388f-0278-ef2d-dc6a-10243c70ca02

